
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 53 Abs. 4 des Geset-
zes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014  
(GV. NRW. S. 547) hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Satzung der Studierendenschaft der Universität 
Duisburg-Essen (Verkündungsblatt Jg. 12, 2014 S. 307 / 
Nr. 31), zuletzt geändert durch die erste Änderungsord-
nung vom 30.01.2015 (Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 
S. 35 / Nr. 8), wird wie folgt geändert: 

 
1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a. Die Fachschaften „Fachschaft 7a: Mathematik 
Duisburg“ sowie „Fachschaft 7b: Mathematik Es-
sen“ werden gestrichen. 

b. Die „Fachschaft 7: Mathematik“ wird neu eingefügt. 

 

2. In § 9 Abs. 8 Satz 2 wird „schriftlich“ durch „in Text-

form“ ersetzt. 

 
3. § 12 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 

„Die Einladungen müssen den Mitgliedern des 
StuPas zehn Kalendertage vor der Sitzung in Text-
form zugegangen sein sowie hochschulöffentlich 
bekannt gemacht werden. Einzuladen ist durch 
das Präsidium des StuPas.“  

 
4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Ziff. 3 werden nach dem Wort „Lesben-“ 

die Wörter „Trans*- und Inter*-Studierende“ einge-
fügt. 

b) In Abs. 2 S. 1 werden die Wörter „ und Lesben“ 

ersetzt durch die Wörter „, Lesben, Trans*- und  
Inter*-Studierende“.  

 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Studierenden-
parlaments vom 14.01.2015, 17.03.2015 und 28.04.2015 
sowie der Genehmigung des Rektorates vom 04.11.2015. 

 
Duisburg und Essen, den 09. November 2015 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Frank Tuguntke 
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